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Wahlbekanntmachung

1. Am 7. Juni 2009 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl
zum Europäischen Parlament statt. Die Wahl dauert von 08:00 bis
18:00 Uhr.

2. Die Stadt Oranienburg ist in 32 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungskarten, die den Wahlberechtigten in der
Zeit vom 11. Mai 2009 bis 16. Mai 2009 zugestellt werden, sind der
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtig-
te zu wählen hat.

In den Wahlbezirken 4 (Kita Knirpsenland, Sandhausener Weg 7), 14
(Feuerwehrhauptwache, Julius-Leber-Straße 25) und 25 (Schulhort
Germendorf, Germendorfer Dorfstraße 62) wird gemäß dem § 1 des
Wahlstatistikgesetzes eine repräsentative Wahlstatistik durchge-
führt.

Für die wahlstatistische Auszählung werden Stimmzettel verwendet,
aus denen Geschlecht und Geburtsjahresgruppe der Wähler zu ent-
nehmen sind. Dabei ist jede Verletzung des Wahlgeheimnisses ausge-
schlossen, eine Veröffentlichung der Auswertung nach einzelnen Wahl-
bezirken erfolgt nicht.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Per-
sonalausweis – Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis – oder
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Sie haben sich auf Verlangen des
Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Be-
treten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Stimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Be-
zeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung
der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils
die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts

von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für
die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums
oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise
gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis, in
dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises
oder

b) durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag)
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens
am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur per-
sönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen
Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
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5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a
Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuches).

7. Blinde und sehbehinderte Menschen können sich zur Kennzeichnung
ihres Stimmzettels einer Wahlschablone bedienen. Die Wahlschablone
wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt und ist anzufordern beim Blin-

den- und Sehbehindertenverband Brandenburg e.V., Heinrich-Zille-Stra-
ße 1-6, 03042 Cottbus, Tel. 0355 7293975, Fax 0355 7293974.

Oranienburg, 27.04.2009

Hans-Joachim Laesicke
Stadt Oranienburg
Der Bürgermeister

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 7. Juni 2009

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die
Stadt Oranienburg wird in der Zeit vom 18. Mai 2009 bis 22. Mai
2009 während der allgemeinen Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch 09:00 - 14:00 Uhr
Dienstag 08:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 18:00 Uhr
Freitag 07:00 - 12:00 Uhr
in der Stadtverwaltung Oranienburg, Meldebehörde (Bürgerbüro), Haus
2, Schloßplatz 1 in 16515 Oranienburg für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melde-
rechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der Landesmelde-
gesetze eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann
in der Zeit vom 18. Mai 2009 bis zum 22. Mai 2009, spätestens am 22.
Mai 2009 bis 12:00 Uhr, bei der Stadtverwaltung Oranienburg, Melde-
behörde (Bürgerbüro), Haus 2, Zimmer 2.159 Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift
eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhal-
ten bis spätestens zum 17. Mai 2009 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einle-
gen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht
ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Landkreis Oberhavel
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahl-
kreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtiger,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis

bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei
Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung bis
zum 17. Mai 2009

oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21
Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 22. Mai 2009 versäumt
hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der
Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1
der Europawahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden
und die Feststellung nach Abschluss des Wählerverzeichnisses
zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-
berechtigten bis zum 5. Juni 2009, 18:00 Uhr, bei der Meldebehörde
mündlich, schriftlich oder elektronisch über die Internetseite
www.wahlen.brandenburg.de / Europawahlen / Europawahlen am 7.
Juni 2009 / Elektronischer Wahlscheinantrag beantragt werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr,
gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl,
12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können
aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15:00
Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hil-
fe einer anderen Person bedienen.

Bekanntmachungen
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6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

– einen amtlichen Stimmzettel,
– einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
– einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu-

senden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
– ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen
ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuwei-
sen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und
dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne beson-
dere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unent-
geltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen
Stelle abgegeben werden.

Oranienburg, 14.04.2009

Hans-Joachim Laesicke
Stadt Oranienburg
Der Bürgermeister

Bekanntmachung über die Auslegung von Planunterlagen zum Zwecke der
Planfeststellung für den 6-streifigen Ausbau der Autobahnen (A) 24 und A 10 von

nördlich der Anschlussstelle (AS) Neuruppin, km 204,675 der A 24, bis östlich der AS
Oberkrämer, km 161,625 der A 10, einschließlich Umbau der Anschlussstellen

Neuruppin, Neuruppin Süd, Fehrbellin, Kremmen und Oberkrämer sowie Umbau
des Autobahndreiecks (AD) Havelland einschließlich immissionstechnischer Unter-

suchungen bis km 162,000 der A 10 und landschaftspflegerischer
Begleitmaßnahmen im Amt Temnitz und Lindow Mark, den Gemeinden Fehrbellin,
Oberkrämer und Löwenberger Land sowie in den Städten Neuruppin, Kremmen

und Nauen, Oranienburg und Zehdenick

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Niederlassung Autobahn,
hat für das oben genannte Bauvorhaben die Durchführung des Plan-
feststellungsverfahrens nach § 17 FStrG1 und § 73 VwVfGBbg2 beantragt.
Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in der Gemarkung Lehnitz
beansprucht. Der Plan (Zeichnungen, Erläuterungen sowie die
entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen) liegt
in der Zeit vom

25.05.2009 bis 24.06.2009
während der  Dienststunden

Montag von 08.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag von 08.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch von 08.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag von 08.00 - 13.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten in der
Stadt Oranienburg, Schlossplatz 1, 16515 Oranienburg, Haus 2, im Foyer
des Bauamtes zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Hinweise:

1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann
bis spätestens zwei Wochen nach Beendigung der Auslegung, das ist
bis zum 08. Juli 2009 beim Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezer-
nat 11 - Anhörungsbehörde, Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten (Te-
lefon: 03342 355 245, Fax: 03342 355 170 oder 03342 355 666) oder
bei der Stadt Oranienburg, Schlossplatz 1, 16515 Oranienburg, Ein-
wendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift zum Ak-
tenzeichen 2122-AHB-604.08 erheben. Die Einwendungen müssen den
geltend gemachten Belang und das Maß ihrer Beeinträchtigungen er-
kennen lassen. Ebenfalls bis zum vorstehend genannten Termin kön-
nen sich die nach § 59 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG3)

oder nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 60 BNatSchG
anerkannten Vereine sowie sonstige Vereinigungen, soweit diese sich
für den Umweltschutz einsetzen und nach in anderen gesetzlichen
Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltschutzan-
gelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Vereinigungen),
zu dem Plan Stellung nehmen. Mit Ablauf dieser Frist sind alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Ti-
teln beruhen (§ 17 Abs. 4 S. 1 FStrG in Verbindung mit § 73 Abs. 4 S. 3
VwVfGBbg).

2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte
eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer
Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen.
Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert,
der zu gegebener Zeit noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Der
Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Diejenigen, die fristgerecht Ein-
wendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen
der Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese durch
eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Teilnahme an
dem Erörterungstermin ist den Beteiligten freigestellt. Die Vertretung
durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist
durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die der Anhörungs-
behörde zu den Akten zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in
dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.

4. Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von
Einwendungen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreter-
bestellung entstehen, werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung
dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungs-
termin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren be-
handelt.

Bekanntmachungen
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6. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens
durch die Planfeststellungsbehörde (Ministerium für Infrastruktur und
Raumordnung des Landes Brandenburg, Henning-von-Tresckow-Str. 2-
8, 14467 Potsdam) entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Plan-
feststellungsbeschluss) an die Einwender kann durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzu-
nehmen sind.

7. Die Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 gelten für die Anhörung der Öffentlich-
keit zu den Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9 Abs. 1
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung4 entsprechend.

8. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen
nach § 9 FStrG und die Veränderungssperre nach § 9a FStrG in Kraft.
Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbau-
last ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 9a
Abs. 6 FStrG).

Oranienburg, den 15.04.2009

Hans-Joachim Laesicke Siegel
- Bürgermeister -

______________
1 FStrG – Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung

vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206)
2 VwVfGBbg – Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg

in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2004 (GVBl. I/04 S.
78); geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11.03.2008 (GVBl. I/08 S.
42).

3 BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz vom 25.03.2002 (BGBl. I S.
1193), zuletzt geändert durch Erstes Gesetz zur Änderung des Bundes-
naturschutzgesetzes (1BNatSchGÄndG) vom 12.12.2007 BGBL. I S.
2873, berichtigt am 22.01.2008, zuletzt geändert durch Artikel 26 vom
08.04.2008 BGBl. I S. 686

4 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 25.06.2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), zuletzt
geändert durch Artikel 7 Gesetz vom 22.12.2008 (BGBl I S. 2986)

Versteigerung

Am Dienstag, dem 19. Mai 2009 um 14:00 Uhr, werden auf dem Innenhof des Schlosses am Haus 2, nicht abgeholte Fundgegenstände versteigert.

Anspruchsberechtigte Finder werden aufgefordert, ihre angezeigten Fundgegenstände, deren Aufbewahrungsfrist am 30. April 2009 endete, diese bis
zum 12. Mai 2009 bei der Stadtverwaltung Oranienburg, Schloßplatz 1 im Bürgerbüro/Fundbüro gegen Gebühr abzuholen.

Der Bürgermeister Oranienburg, den 22.04.09

Ende der amtlichen Bekanntmachungen
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